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gegenwärtiger Vollzugsverordnung ausdrücklich als geltend
angeführt ſind , werden andurch für aufgehoben erklärt .

Carlsruhe , den 20 . März 48414 .

Miniſterium des Innern .

Frhr . v. Rüdt .

vdt . Stemmler ,

I .

Inſtruction
fur die Taxatoren bei Abſchätzung der Gebäude zur

Aufnahme in die Feuerverſicherung .

8. 1 .

Za In die Feuerverſicherungs - Anſtalt werden alle Gebäude

im, Umfang des Großherzogthums aufgenommen mit Aus⸗
nahme : Sy

4) der gropherzoglichen und ftandesherrlihen Sdlöfecs ;

2) der Gebäude , deren Werth die Summe von 25 fl. niht

erurreicht ;
3 ) der Pulvermühlen und Pulvermagazine ( ſtehe §. 7 des

Geſetzes vom 30 , Juli 1840 ) .

NLR

Inm Monat Dezember jeden Jahrs ſind alle im Laufe des

Jahres neu errichteten Gebäude ; ſowie diejenigen Gebäude ,

welche im Lauf des Jahres in ihrem Umfang vergrößert oder

verkleinert oder durch Reparaturen in ihrem Werth erhöht oder

durch Baufälligkeit vermindert worden ſind , vorausgeſetzt , daß

die Werthsverminderung nicht mehr als J½20 der Verſicherungs⸗

ſumme beträgt , durch drei beeidigte Sachverſtändige abzuſchätzen .
Die Feuerverſtcherungs - Anſtalteernennt zwei , die betreffende

Gemeinde einen dieſer Sachverſtändigen .
Der Bürgermeiſter der Gemeinde oder ſein Stellvertreter

hat eine berathende Stimme bei der Abſchätzung ( ſiehe § . 24

des Geſetzes )
§. 3.

Die Gebäudeeigenthumer ſind berechtigt , für ihre während

des Kaͤlenderjahrs errichteten neuen Gebäude oder vorgenom⸗
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menen Wertherhöhungen an Gebäuden , bei erſterem ſchon wenn
ſie unter Dach ſtehen , und bei letzterem gleich nach geſchehener
Herſtellung die Abſchätzung und Aufnahme in das Brandver⸗

ſicherungsbuch mit augenblicklicher Wirkung zu verlangen , wenn

ſie ſich verbindlich machen , den Verſicherungsbeitrag für das

ganze laufende Jahr zu entrichten .

Gebände , die hiernach vor Vollendung des innern Ausbaues
verſichert werden wollen , ſind nur nach ihrem dermaligen Werth
abzuſchätzen , und es kann die nachträgliche Ergänzung erſt nach
ihrer Vollendung geſchehen .

Die Schätzer haben in den Fällen dieſes Paragraphen erſt
auf die Aufforderung des Gemeinderaths , aber auch ohne Ver⸗

zug , ihr Amt zu vollziehen (§. 26 . des Geſezes ) .

§. 4.

Außer den in dem vorigen 6, 3. bezeichneten Fällen findet
eine Veränderung der Verſicherungsſumme und alſo auch eine
Abſchätzung zu dieſem Behuf im Lauf des Jahres nicht ſtatt .

Ebenſo kann eine Erhöhung oder Verminderung der Berz
ſicherungsſumme oder eine Abſchätzung zu dieſem Behuf im Mo⸗
nat Dezember von dem Hauseigenthuͤmer nur in den Fällen
des §. 2. dieſer Inſtruktion verlangt werden .

C . 5.

Bei der erſten Taxation , welche im Laufe des Kalenderjahrs
in einem Orte vorgenommen wird , haben die Taxatoren gemein⸗
ſchaftlich mit dem Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter , und
nöthigenfalls unter Einziehung weiterer Erkundigungen , die
laufenden Ortspreiſe der Baumaterialien und Bauarbeiten zu
ermitteln und dieſelben in einem Protokoll niederzulegen , welches
der Rathsſchreiber auszufertigen und bei den Feuerverſiche⸗
rungs - Acten der Gemeinde wohl aufzubewahren hat .

§. 6.

Bei der Taxation iſt Folgendes gu beobachten :
1 ) die nadh §. 5. ausgemittelten Ortspreiſe find bei jeder

Taration im Laufe des Kalenderfahrs zu Grund zu legen ,
wenn nicht in der Zwiſchenzeit ganz auffallende Verän⸗
derungen vorgekommen ſind ;

2 ) jedes Gebäude ift einzeln und alſo jedes abgeſonderte
( unter einem eigenen Dache ſtehende ) Neben - oder Hin⸗
tergebäude beſonders abzuſchätzen . Das Ergebniß der
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5 )

6 )

Abſchätzung iſt von dem Rathsſchreiber nach dem beilie⸗
genden Formular A. in die Abſchätzungstabelle einzutragen .

Für jede , unter einer beſondern Nummer im Feuerver⸗
ſicherungsbuch eingezeichnete Behauſung ( Hofreuthe ) , fie

mag das Eigenthum eines Einzelnen oder Mehrerer ſeyn ,
iſt eine beſondere Tabelle auszufertigen ( vergleiche §. 6 .
der Inſtruction III . für die Gemeinderäthe ꝛc. ) .

3 ) Keinerlei Rückſicht iſt zu nehmen auf den Kaufpreis des
Gebäudes , auf die darauf ruhenden Gerechtigkeiten , auf
den Werth des Bauplatzes , oder auf den Hofplatz oder
auf Hausgärten und deren Einfaſſungen .

40 Die Tare iſt jederzeit ſo auszudrücken , daß ſie bei jedem
einzelnen Gebäude durch die Zahl fünfzig theilbar ift.
( Vergleiche hierüber Abſchnitt 9 dieſes Paragraphen . )
Die Tare , bei welcher dieſe Beſtimmung nicht zutrifft ,
wird bis auf die nächſte durch die Zahl 50 theilbare

Summe herabgeſetzt, oder , wenn die ganze Abſchätzungs⸗
ſumme unter fuͤnfzig Gulden ſteht , aber fünf und zwanzig
Gulden erreicht , bis auf 50 fl. erhöht .
Bei jedem einzelnen Gebäude haben die Taxatoren zu
ermitteln , welche Theile deſſelben als unzerſtörbar durch
Feuer oder Löſchmaßregeln zu betrachten find , und fie
ſofort von der Abſchätzung und Verſicherung auszunehmen .
Hieher gehören die Fundamente , die Kellermauern , inſo⸗
weit ſie unter der Erdoberfläche ſtehen , und die übrigen
rohen Mauerſteine des Gebäudes . Nach Maßgabe der

Solidität und Beſchaffenheit eines Gebäudes können auch
die Kellergewölbe , die Sockelmauern , ſteinerne Treppen

u . dgl. von der Abſchätzung und Verſicherung ausgenom⸗
men werden , in ſo fern die Taratoren dieſe Theile fuͤr
unzerſtörbar durch Feuer oder Löſchmaßregeln erachten ,
und die Eigenthümer dazu einwilligen .

Die hiernach von der Abſchätzung ausgenommenen
Gebäudetheile ſind unter Rubrik 2 des anliegenden For⸗
mulars der Abſchätzungstabelle K. genau anzugeben .
Von der Abſchätzung und Verſicherung ſind gleichfalls
ſolche Gegenſtände auszuſchließen , welche nicht als noth⸗
wendige und weſentliche Beſtandtheile des Gebäudes und
einer zweckmäßigen Herſtellung deſſelben zu betrachten ſind ,
ſelbſt wenn ſie mit demſelben feſt verbunden wären . Hie⸗
her gehören Bildſäulen , Frescogemälde und andere an
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befindlichenGrundmauern .

Abgeſchätzt Bulach den 10 . Dezember 1844 .

( unterſchriften der drei Taxatoren . )

Die Eröffnung vorſtehender Taxation beſtätigt
i

Cunterſchrift des Eigenthümers . )

Zur Beglaubigung vorſtehender Unterſchriften
Bulach den 10 . Dezember 1844 .

Der Bürgermeiſter N. N.
Vdt . Der Rathſchreiber N. N.
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a ) Wohnhaus von . Die Fundament⸗ und Sei⸗ 4424 3 4
z

148 153 109 351 198 4244 Steht ſeit ungefähr 50 Jahren . Im Durchſchnitt 3550

Stein erbaut , zwei⸗ tenmauern des Kellers , und
RBO 330 . z a08 i IDas Mauerwerk iſt noch gut ein Fünftel .

ſtöckig. - bie an den Umfaſſungsmauern
erhalten , desgleichen das Holz⸗ ty .

befindlichen Sandſteine .
8 werk . Fenſter , Thüren und

Fußböden ſind ſehr mangel⸗
haft , die Dachbedeckung iſt

ſchlecht, Tapeten ſind alt .

b ) bieScheuer von Die unter der Erdoberflächef 180 — 449
3

98 SF 14 — a n 741 Iſt noch ganz gut erhalten, Nichts. 700

Po nIER egetan
und ſteht erſt ſeit zwei Jahren .
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igte Gemälde , feine gewirkte Tapeten ,
Spiegel oder ſonſtige Kunſtgegenſtände .

Dagegen ſind Stuckaturarbeiten , Papiertapeten und ge⸗wöhnliche Zimmermalereien u. dgl . allerdings abzuſchätzen ,indem ſie einen weſentlichen Beſtandtheil eines gut herge⸗
richteten Wohngebäudes ausmachen können .

Bei Kirchen werden die darin befindlichen Orgeln ,
Thurmuhren und Glocken nicht in die Verſicherung auf⸗
genommen . Deßgleichen werden nicht aufgenommen die
Mühlenwerke und andere Maſchinen und Geräthſchaftender Gewerbs⸗ und Fabrikgebäude , wenn ſie auch mit den
letzteren verbunden ſind .

7 ) Sofort ſind die verbrennlichen oder ſonſt der Zerſtörungoder Beſchädigung durch Feuer oder Löſchmaßregeln aus⸗
geſetzten ſämmtlichen Materialien eines Gebäudes , ein⸗
ſchließlich des Arbeits — und Fuhrlohns , unter Vergleichung
mit der vorhandenen Werthangabe des Eigenthümers
nach den verſchiedenen Gattungen der Bauhandwerke ab⸗
zuſchätzen und zwar ſo , als wenn ſie ſich zur Zeit .
der Schätzung in ganz neuem Zuſtand befunden
hätten .

Die einzelnen Taxen ſind in die Rubriken 3 bis 12
der Abſchätzungstabelle A. einzutragen und unter Rubrik
143 zuſammen zu rechnen .

8 ) Hierauf haben ſich die Taxatoren von dem Alter und
dem gegenwärtigen Zuſtand des Gebäudes näher zu un⸗
terrichten und den Erfund unter Rubrik 14 der Tabelle
kurz anzugeben , ſofort ſich darüber auszuſprechen , ob und
um wieviel die Baumaterialien durch das Alter , die

Witterung , den Gebrauch u. dgl . gegen ihren urſprüng⸗
lichen neuen Zuſtand entwerthet worden ſind .

Das Verhältniß der Entwerthung der Baumaterialien
ift nach §. 32 . Abtheilung 1. b. des Geſetzes zugleich auf
die Bauarbeiten einſchließlich des Fuhrlohns anwendbar .
Der Grad der Entwerthung iſt entweder im Durchſchnitt
für alle Handwerks - Rubriken nach Theilzahlen auszu⸗
drücken , z. B . gu ta , atel , 1 tel , Yiotel , oder wenn
derſelbe bei den einzeinen Baumaterialien zu verſchieden
wäre , fo ift er bei jeder Rubrik beſonders zu beſtimmen

und anzugeben , und hiernach die Rubrik 15 der Tabelle
auszufüllen .
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El 9 ) Die Beſtimmung unter Abſchnitt 4 dieſes Paragraphen i

findet bei Abſchätzung der einzelnen Handwerks⸗Rubriken
keine Anwendung , fondern erſt bei Rubrik 46 der Tabelle ,
wo der Verſicherungsbetrag ſchließlich feſtgeſetzt wird .

40 ) Ueber das Ergebniß der Abſchätzung iſt der Eigenthümer
des Gebäudes oder ſein Stellvertreter ſogleich zu ver⸗

TEE

f nehmen ; ſeine etwaigen Bemerkungen und Einwendungen
ſind zu erörtern und wenn ſie für ſachgemäß erfunden

; i werden , durch Abänderung der Taren zu berückſichtigen ,
andernfalls aber unter geeigneter Belehrung deſſelben
zurückzuweiſen .

Die Abſchätzungstabelle iſt ſofort von den Taratoren
unter Angabe von Jahr , Tag und Monat zu niteſchreiben.
Wenn der Gebäude - Eigenthümer mit der Schätzung
zufrieden iſt , ſo iſt dieſes gleichfalls auf der Tabelle mit

S
à

ſeiner Unterſchrift zu bemerken , will er dagegen nach § . 25 .
i des Geſetzes eine Reviſion der Abſchätzung verlangen , ſo t

hat er wenigſtens die Eröffnung der Tare auf der Schä⸗
tzungstabelle unter Angabe von Tag , Monat und Jahr
mittelſt Unterſchrift zu beſcheinigen . Sämmtliche Unter⸗

ſchriften ſind ſchließlich von dem Bürgermeiſter oder deffen
|

Stellvertreter zu beglaubigen .
14 ) Die gehörig ausgefertigte Schätzungstabelle iſt dem Bür⸗

germeiſter zur Aufbewahrung zu übergeben , und bildet

eine Beilage desFeuerverſicherungsbuchs der betreffenden
Gemeinde .

12 ) Bei Meinungsverſchiedenheit der Schätzer über die Größe

Eic der anzuſchlagenden Summen entſcheidet Stimmenmehr —
heit . Beſteht jeder der drei Schätzer auf einer andern

Schätzungsſumme , ſo wird , um die Stimmenmehrheit zu

finden , von der höchſten Schätung auf die nachfolgende
$ geringere zurückgegangen ( § . 551 der Prozeßordnung in

bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten ) .

§.7 .

Wenn ein Haupt - oder Nebengebäude in Folge einer daran
ſtattgehabten Bauveränderung neu abgeſchätzt werden muß , ſo

iſt dieß in einer beſondern Tabelle durch Aus füllung der verſchiede⸗
nen Rubriken unter Beobachtung aller in a vorigen §§. ertheilten
Vorſchriften zu bewirken ; die Urſache der Werthsveränderung
iſt auf der Vorderſeite der Tabelle und ebenſo der frühere Ver⸗

des veränderten Gebäudes kurz anzugeben und
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ndie Tabelle ſofort als Beilage des Nachtrags zu behandeln

n = Cf . 20 der Inſtruction für die Gemeinderäthe ꝛc. ) .

e, X :

; i
'

§. 8 .

er Die Gebühren der Schätzer für das im Monat Dezember
vorzunehmende Abſchätzungsgeſchäft bezahlt die Feuerverſiche —
rungsanſtalt und die Gemeindekaſſe und zwar jede inſoweit als

n die Schätzer von der einen oder andern angeſtellt ſind ( § . 31
„ des Geſetzes ) .

21 „ Die Koſten der außerordentlichen Abſchätzung im Falle des

6. 3 dieſer Inſtruction trägt der Gebäude - Eigenthümer , welcher
nſie verlangt hat .
it

3
asa

iy §. 9.
į sa , z
5, Die Gebühren für die Taxatoren werden folgendermaßen 2

ſo beſtimmt :
ä⸗ 1 ) Der Tarator aus einer Stadt von mehr als 5000 Seelen

hr erhält im Wohnort und im Umkreis von weniger als einer
r⸗ Stunde von demſelben per Tag 2 fl. 42 kr .

en “ 2 ) Derfelbe außerhalb ſeines Wohnorts bei größerer Ent⸗

fernung per Tag 4fl.
t 3 ) Cin Tarator vom Qande oter aug einer Stadt unter
et 5000 Seelen erhält in ſeinem Wohnort und im Umkreis

von weniger als einer Stunde von demſelben per Tag 2 M.

s 4 ) Derſelbe außerhalb ſeines Wohnorts bei größerer Entz

E fernung 3 f . s

in Die Gebührenzettel ſind hinſichilich der Zeitverſäumniß von
dem Bürgermeiſter der betreffenden Gemeinde zu atteſtiren und

de ſoweit ſie von der Feuerverſicherungsanſtalt bezahlt werden ,
im dem betreffenden Bezirksamte zu übergeben , ſoweit ſie von der

Gemeindekaſſe bezahlt werden , aber dem Bürgermeiſter zur
Bewirkung der gemeinderäthlichen Decretur auf die Gemeinds⸗

caſſe zu überlaſſen .
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